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Abschnitt 1 
 
 

Vorbemerkungen 
 
1.    Allgemeines 
 
1.1     Die Ausführungsbestimmungen zum Lan- 
desjagdgesetz für Sachsen-Anhalt (AB-LJagdG) 
dienen dem einheitlichen Vollzug des Landes- 
jagdgesetzes für Sachsen-Anhalt (LJagdG) durch 
die Jagdbehörden. 
 
1.2   Bei Paragraphen ohne Angabe einer 
Rechtsvorschrift handelt es sich um Vorschriften 
des LJagdG. 
 
1.3   Soweit die AB-LJagdG auf Rechtsvor- 
schriften verweisen, beziehen sich diese auf die 
jeweils geltende Fassung. 
 
 

Abschnitt 2 
 
 

Ausführungsbestimmungen 
 
2.  Zu § 2 

(Hege); 
zu § 1 BJagdG 

 
2.1     Das Aussetzen von Wild steht unter dem 
Genehmigungsvorbehalt der oberen Jagdbe- 
hörde nach § 33 Abs. 2. Das Aussetzen von 
Schalenwild ist untersagt. Der Antrag zum Aus- 
setzen von Wild nach § 33 Abs. 2 wird von der 
Jagdbehörde entgegengenommen und mit ei- 
nem Entscheidungsvorschlag der oberen Jagd- 
behörde vorgelegt. 
 
2.2     Ein   Jagdhund   ist   erfolgreich   geprüft, 
wenn er eine Jagdhundeprüfung eines aner- 
kannten Hundeverbandes bestanden hat. Aner- 
kannt sind der Jagdgebrauchshundverband e.V. 
und die ihm angeschlossenen Verbandsvereine. 
Jagdhundeprüfungen anderer Verbände können 
auf Antrag durch die obere Jagdbehörde aner- 
kannt werden, wenn sie gleichwertige Prüfungs- 
anforderungen stellen. 
 
2.3     Ein Jagdhund ist auch erfolgreich geprüft, 
wenn er eine Jagdhundeprüfung nach einer Prü- 
fungsordnung eines Landes oder eines Landes- 
jagdverbandes bestanden hat. Die Anforderun- 
gen dieser Prüfungsordnung müssen mindes- 
tens den Anforderungen der Verbandsordnung 
über die Durchführung von Brauchbarkeitsprü- 
fungen für Jagdhunde in Sachsen-Anhalt 
(Brauchbarkeitsprüfungs-Ordnung)              vom 
1.4.2011 des Landesjagdverbandes Sachsen- 
Anhalt e. V. entsprechen. Die Brauchbarkeits- 
prüfungs-Ordnung ist als PDF-Datei unter 
www.ljv.sachsen-anhalt.de (Home/Downloads) 
abrufbar. 

http://www.ljv.sachsen-anhalt.de/
http://www.ljv.sachsen-anhalt.de/


 
 
 

2.4     Ein Jagdhund ist brauchbar, wenn er die 
für den jeweiligen Einsatz erforderlichen Eigen- 
schaften und Fähigkeiten besitzt. Hiervon ist 
auszugehen, wenn er eine Jagdhundeprüfung 
nach den Nummern 2.2 oder 2.3 bestanden hat 
und weder Alter noch Gebrechen Zweifel an der 
Brauchbarkeit erwecken. 

 
2.5     Ein Jagdhund, der auf großräumigen Be- 
wegungsjagden auf Schalenwild zum Stöbern 
eingesetzt wird, soll seinen Spur- oder Fährten- 
laut auf einer Prüfung nach den Nummern 2.2 
oder 2.3 nachgewiesen haben. 

 
3.                              Zu § 5 

(Abrundung von Jagdbezirken); 
zu § 5 BJagdG 

 
Die Abrundung von Jagdbezirken (Abtrennung, 
Angliederung oder Austausch von Grundflä- 
chen) ist vorrangig der Vereinbarung der Betei- 
ligten zu überlassen. Eine Abrundung durch Ver-
fügung von Amts wegen darf erst erfolgen, 
wenn die Beteiligten erfolglos unter Fristsetzung 
zum Abschluss einer Vereinbarung aufgefordert 
worden sind. Das gilt nicht, wenn absehbar ist, 
dass eine Vereinbarung nicht zustande kommen 
wird oder die Aufforderung z.B. wegen der Ei- 
gentumsverhältnisse mit einem unverhältnismä- 
ßigen Aufwand verbunden wäre. 

 
1.                    Zu § 6  

(Gesetzliche und notwendige Abrundungen); 
zu § 5 BJagdG 

 
4.1     Der Vorrang nach § 6 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 
gilt nur für solche Fälle, in denen die in § 6 Abs. 
3 Satz 1 genannten Flächen durch Angliederung 
weiterer   Flächen einem Eigenjagdbezirk des Ei-
gentümers dieser Flächen angegliedert werden 
können. Im Übrigen werden Grundflächen nach § 
6 Abs. 3 Satz 1 und 2 unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse der Jagdpflege und Jagdausübung 
einem Eigenjagdbezirk oder gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk angegliedert. 

 
4.2     „Ähnliche Flächen“ sind Flächen, die nach 
ihrer Gestalt den in § 5 Abs. 2 des Bundesjagd- 
gesetzes (BJagdG) genannten Flächen ähneln. 
Die "Ähnlichkeit" ist anzunehmen, wenn eine 
Fläche mindestens doppelt so lang wie breit ist. 
Die  Frage der  ordnungsmäßigen Bejagbarkeit 
ist erst zu prüfen, wenn die Ähnlichkeit zu beja- 
hen ist. Bei Handtuchflächen unter 200 Meter 
Breite ist – insbesondere wenn ein Abschuss 
von Schalenwild in Betracht kommt – im Zweifel 
davon auszugehen, dass eine ordnungsmäßige 
Jagdausübung nicht möglich ist. Eine Fläche 
über 400 Meter Breite ist unabhängig von ihrer 
Länge als ordnungsmäßig bejagbar anzusehen. 

5.                        Zu § 8  

(Jagdausübung im befriedeten Bezirk); 
zu § 6 BJagdG 

 
5.1     Bei  Flächen,  die  der  Urnenbestattung 
nach § 7 Abs. 1 Nr. 3 gewidmet sind, ist von Amts 
wegen zu prüfen, in welchem Umfang und in 
welcher  Art  und   Weise      eine      beschränkte       
Jagdausübung notwendig ist. 
 
5.2   Im Rahmen der Gestattung einer be- 
schränkten Ausübung der Jagd in befriedeten Be-
zirken nach § 8 Abs. 1 entscheidet die Jagd- 
behörde auch über den Gebrauch von Schall- 
dämpfern und Schalldämpferwaffen. Die Ab- 
sicht, Schalldämpfer und Schalldämpferwaffen zu 
gebrauchen, ist der Jagdbehörde beim Antrag auf 
Gestattung einer beschränkten Ausübung der 
Jagd anzuzeigen. Für den Erwerb und Besitz 
von Schalldämpfern und Schall- dämpferwaffen 
bedarf es einer waffenrechtli- chen Erlaubnis. 
Einzelheiten regelt die Verfügung     des     
Landesverwaltungsamtes    vom 9.2.2011 (Az.: 
201.a, n. v.). 
 
5.3     Die  Tötung  nach  §  8  Abs.  2  ist  keine 
Jagdausübung i. S. des Waffengesetzes vom 
11.10.2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 
1957), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 5 
des Gesetzes vom 17.7.2009 (BGBl. I S. 2062). 
Der Gebrauch von Schusswaffen, Schalldämp- 
fern und Schalldämpferwaffen bedarf der Er- 
laubnis  der  zuständigen  Behörde  nach  §  10 
Abs. 5 des Waffengesetzes. Nummer 5.2 Sätze 
3 und 4 gelten entsprechend. 
 
6.  Zu § 9 

(Eigenjagdbezirke); 
zu § 7 BJagdG 

 
6.1     Für den "Zusammenhang" von Grundflä- 
chen (§ 7 BJagdG) genügt die Berührung in ei- 
nem Punkt. Flächen nach § 5 Abs. 2 BJagdG 
bleiben unberücksichtigt. 
 
6.2     Nach § 9 Abs. 3 Satz 1 ist für den Eigen- 
jagdbezirk eine maßstabsgerechte Karte vorzu- 
legen, welche die den Eigenjagdbezirk bilden- 
den Grundflächen erkennen lässt. 
 
7.                     Zu § 10  

(Gemeinschaftliche Jagdbezirke); 
zu § 8 BJagdG 

 
Bei der Berechnung der Größe eines gemein- 
schaftlichen Jagdbezirks zählt auch die Fläche 
der   befriedeten   Bezirke   mit   (§   8   Abs.   1 
BJagdG). Das gilt auch für im Zusammenhang 
bebaute  Grundstücke.  §  9  Abs.  1  Satz  2 
BJagdG ist zu beachten. 



 
 
 

8.                       Zu § 11  

(Gebietsreform; Zusammenlegung gemein-
schaftlicher Jagdbezirke); 

zu § 8 BJagdG 

 
Bei der nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 geforder- 
ten Mehrheit der anwesenden Jagdgenossen 
werden auch die Stimmen der Jagdgenossen, die 
sich nach § 14 Abs. 4 vertreten lassen, be- 
rücksichtigt. 

 
9.                             Zu § 12 

(Teilung gemeinschaftlicher 
Jagdbezirke); 

zu § 8 BJagdG 

 
9.1 Von der Teilung gemeinschaftlicher Jagdbe-
zirke ist die Aufteilung eines Jagdbezirkes in 
mehrere Reviere zu unterscheiden. Eine behörd-
liche Genehmigung der Aufteilung eines gemein-
schaftlichen Jagdbezirkes in mehrere Reviere ist 
nicht erforderlich. Werden die gesetzlichen  
Mindestgrößen  nach  §  11  Abs.  2 BJagdG nicht 
eingehalten, ist der Jagdpachtvertrag nichtig (§ 
11 Abs. 6 BJagdG). 

 
9.2     Eine Aufteilung gemeinschaftlicher Jagd- 
bezirke in Wald- und Feldjagden widerspricht den 
Belangen der Jagdpflege (§ 12 Abs. 1 Nr. 2) und 
darf nicht genehmigt werden. Bei getrennter 
Verpachtung sind im entsprechenden Fall die  
Pachtverträge zu  beanstanden (§  12 Abs. 1 
Satz 2 BJagdG). 

 
9.3     Nummer 8 gilt entsprechend. 

 
10.  Zu § 14 

(Jagdgenossenschaft); 
zu § 9 BJagdG 

 
10.1  Die  Satzung  einer  Jagdgenossenschaft 
darf durch die Jagdbehörde nur genehmigt wer- 
den, wenn 

 
a) die Organe der Jagdgenossenschaft und ihre 

Zusammensetzung, Amtszeit und Befugnis- 
se hinreichend bestimmt sind und 

 
b) sichergestellt ist, dass die Jagdgenossen- 

schaft jederzeit handlungsfähig ist und ihre 
Aufgaben erfüllen kann. 

 
10.2 Bei einer Personengemeinschaft als 
Jagdgenosse wird vermutet, dass die in der Ver-
sammlung der Jagdgenossenschaft anwe- 
senden Mitglieder der Personengemeinschaft 
diese vertreten. Eine schriftliche Vollmacht kann 
verlangt werden, wenn Zweifel an der Vertre- 
tungsmacht bestehen. Die Notwendigkeit einer 
Beglaubigung nach § 14 Abs. 4 Satz 2 besteht 
in diesem Fall nicht. 

10.3   Der Reinertrag nach § 10 Abs. 3 BJagdG 
wird aus den Erlösen der Jagdgenossenschaft 
nach Abzug der mit der Erzielung der Erträge not-
wendig verbundenen Aufwendungen gebildet. 
Die Zuführung zu einer Rücklage darf nur dann 
in Abzug gebracht werden, wenn sie der 
Deckung solcher Aufwendungen dienen soll. 
 
11.  Zu § 15 

(Hegegemeinschaften); 
zu § 10a BJagdG 

 
Erstreckt sich eine Hegegemeinschaft über das 
Gebiet mehrerer Jagdbehörden gilt § 38 Abs. 2 
entsprechend. 
 
12.  Zu § 22 

(Jagdscheine); 
zu §§ 15 und 16 BJagdG 

 
12.1  Die Spalte "Beruf" auf Seite 2 des Jagd- 
scheins muss nicht zwingend ausgefüllt werden. 
Auf Verlangen wird die Teilnahme an einer 
Schulung zur Erfüllung der Anforderungen einer 
kundigen Person im Sinne der Verordnung (EG) 
853/2004  des  Europäischen  Parlaments  und 
des Rates vom 29.4.2004 mit spezifischen Hy- 
gienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ur- 
sprungs   vom   29.4.2004   (ABl.   L   139   vom 
30.4.2004, S. 55; ABl. L 226 vom 25.6.2004, S. 
22; ABl. L 46 vom 21.2.2008, S. 50; ABl. L 119 
vom 13.5.2010, S. 26; ABl. L 77 vom 24.3.2010, 
S. 59), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 
Nr. 150/2011 vom 18.2.2011 (ABl. L 46 vom 
19.2.2011, S. 14) oder einer ab dem Jahr 2008 
erfolgreich bestandenen Jägerprüfung im Jagd- 
schein eingetragen. 
 
12.2   Dem Antrag auf Ausstellung oder Verlän- 
gerung eines Jagdscheins sind folgende Unter- 
lagen beizufügen: 
 
a) eine  Erklärung  über  die  Gesamtjagdfläche 

(Anlage 1); 

 
b) der Nachweis des Bestehens einer ausrei- 

chenden Jagdhaftpflichtversicherung für die 
Gültigkeitsdauer des beantragten Jagd- 
scheins (§ 17 Abs. 1 Nr. 4 BJagdG) oder ein 
Nachweis über eine auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossene Jagdhaftpflichtversicherung 
mit der Erklärung des Versicherers oder ei- 
nes von ihm Bevollmächtigten (z. B. des 
Landesjagdverbandes im Rahmen der Grup- 
penversicherung), eine Beendigung des Ver- 
sicherungsverhältnisses der zuständigen 
Jagdbehörde anzuzeigen; die Versicherung 
muss alle mit der Ausübung der Jagd und 
des Jagdschutzes zusammenhängenden Ri- 
siken abdecken, 

 
c)  der letzte Jagdschein des Antragstellers; 
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d) ein Passbild, welches nicht älter als ein Jahr 
sein darf, wenn ein Verlängerungsfeld im 
Vordruck nicht mehr vorhanden ist und 

 
e) die Nachweise nach Nummer 12.4, soweit er-

forderlich. 
 
12.3  Wird der Jagdschein zum ersten Mal be- 
antragt und ist der Antragsteller Deutscher, ist 
das Zeugnis über die bestandene deutsche Jä- 
gerprüfung vorzulegen. Dies gilt auch dann, wenn 
ein Deutscher einen ausländischen Jagdschein 
besitzt. 

 
12.4   Für  die  Erteilung  von  Jagdscheinen an 
Ausländer gilt folgendes: 

 
a) Ein Ausländertagesjagdschein ist zu erteilen, 

wenn der Antragsteller nachweist, dass er in 
einem Jagdbezirk in Sachsen-Anhalt eine 
Jagdbefugnis als Jagdgast erhalten soll und 
glaubhaft macht, dass er über ausreichende 
jagdliche Erfahrung verfügt und mit der 
Jagdwaffe sicher umgehen kann. Ausländer 
mit gewöhnlichem Aufenthalt in Sachsen-An-
halt erhalten auch dann einen Ausländer- 
tagesjagdschein, wenn sie in schriftlicher 
Form nachweisen, dass sie eine Jagdbefug- 
nis in einem anderen Land der Bundesrepub-
lik Deutschland erhalten sollen. Der Nachweis 
muss durch die für den Jagdbezirk zuständige 
Jagdbehörde bestätigt werden. 

 
b) Ein Jahresjagdschein kann erteilt werden, 

wenn der Antragsteller eine Jägerprüfung 
nach § 15 Abs. 5 BJagdG mit Erfolg abgelegt 
oder bereits einen Jahresjagdschein beses- 
sen hat. 

 
c) Ein Ausländerjahresjagdschein kann erteilt 

werden, wenn der Antragsteller im Ausland 
eine als gleichwertig anerkannte Jägerprü- 
fung mit Erfolg abgelegt hat. Die oberste 
Jagdbehörde gibt regelmäßig den Jagdbe- 
hörden die als gleichwertig anerkannten aus- 
ländischen Jägerprüfungen bekannt. Als 
Ausländerjahresjagdschein wird nur der nach 
Satz 1 erteilte Jagdschein gekennzeichnet. 

 
d) Ausländerjagdscheine für Personen, die in 

Deutschland keinen Wohnsitz haben, stellt die 
Jagdbehörde aus, in deren Zuständigkeits-
bereich der Ausländer die Jagd ausüben will. 
Für Angehörige der Stationierungsstreit- 
kräfte ist die Jagdbehörde zuständig, in de- 
ren  Gebiet  ihr  Standort  liegt.  Angehörigen 
des Diplomatischen und Konsular-Korps mit 
Ausnahme der Wahlkonsuln sind gemäß Nr. 
4 Abs. 3 der Verwaltungsanordnung der Bun-
desregierung vom 13.10.1950 (BAnz. vom 
2.11.1950 Nr. 212 S. 2) Jagdscheine 
gebührenfrei auszustellen. 

e) Eine Erklärung nach Anlage 2 ist abzugeben, 
wenn bei der Beantragung eines Ausländer-
jagdscheins kein europäischer Feuer- 
waffenpass vorgelegt werden kann. 

 
12.5   Für die Feststellung der persönlichen Zu- 
verlässigkeit gilt folgendes: 
 
a) Die jagd- und waffenrechtliche Zuverlässig- 

keitsprüfung sind einander gleichgestellt. Die 
Zuverlässigkeitsprüfung ist durchzuführen, 
wenn 

 
aa)  der Antragsteller zum ersten Mal einen 

Jagdschein beantragt, 
bb) der Antragsteller seine Hauptwohnung 

gewechselt hat und sein letzter Jahres- 
jagdschein von der für den bisherigen 
Wohnsitz zuständigen Behörde ausge- 
stellt worden ist oder 

cc)  mehr als zwei Jahre seit Ablauf der Gül- 
tigkeit  des  letzten  Jahresjagdscheins 
des Antragstellers verstrichen sind. 

 
b) Bei jeder Erteilung oder Verlängerung eines 

Jagdscheins ist eine Erklärung nach Anlage 
3 beizubringen. 

 
c)  Im Übrigen ist jeweils nach Ablauf von drei 

Jahren ein neuer Jagdschein nur auszustel- 
len oder ein Jahresjagdschein nur zu verlän- 
gern, wenn eine Zuverlässigkeitsprüfung 
durchgeführt worden ist. Die Kosten für die 
Regelüberprüfung werden durch die Gebüh- 
ren für die Jagdscheinerteilung abgegolten. 
Innerhalb der Dreijahresfrist kann die per- 
sönliche Zuverlässigkeit ohne weiteres auf 
Grund der Feststellungen bei der Ausstellung 
der vorangegangenen Jagdscheine ange-
nommen werden, es sei denn, dass der 
Jagdbehörde durch Mitteilungen in Strafsa- 
chen oder auf andere Weise gegenteilige 
Tatsachen bekannt geworden sind. 

 
12.6  Die Voraussetzungen für die Ausstellung 
eines  Jagdscheins  zu  ermäßigten  Gebühren 
und Abgaben nach dem Verzeichnis der Anlage 
2 zur Verordnung zur Durchführung des Lan- 
desjagdgesetzes    für    Sachsen-Anhalt    vom 
25.7.2005 (GVBl. LSA S. 462), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 21.2.2011 (GVBl. LSA 
S. 150), hat der Antragsteller durch eine beson- 
dere Bescheinigung nachzuweisen. Die Be- 
scheinigung ist auszustellen: 
 
a) für Angehörige des öffentlichen Dienstes 

durch ihre Behörde, 
 
b) für  Angestellte  des  privaten  Forstdienstes, 

für Revierjäger (Berufsjäger) und Auszubil- 
dende in diesem Beruf sowie für hauptberuf- 
lich bestätigte Jagdaufseher durch den Ar- 
beitgeber oder den Ausbildungsbetrieb sowie 
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c) für Studenten eines forstwissenschaftlichen 
Studienganges, eines Fachhochschulstudi- 
enganges Forstwirtschaft und Schüler einer 
forstlichen Fachoberschule durch die Univer- 
sität, Fachhochschule oder Fachoberschule. 

 
Der Bescheinigung nach den Sätzen 1 und 2 be-
darf es nicht, wenn ein Dienstausweis oder ein 
Studentenausweis vorgelegt wird, aus dem sich 
der Ermäßigungstatbestand ergibt. 

 
12.7   Wird  ein  Falknerjagdschein zum  ersten 
Mal beantragt, so sind dem Antrag beizufügen: 

 
a) das Zeugnis über die Jägerprüfung oder die 

Jägerprüfung für Falkner oder ein Jagd- 
schein sowie 

 
b) ein Zeugnis über eine in Deutschland be- 

standene Falknerprüfung. 
 
Der Nachweis einer Jagdhaftpflichtversicherung 
ist für die Ausstellung eines Falknerjagdscheins 
nicht erforderlich. 

 
12.8   Eine Erklärung über die  Gesamtjagdflä- 
che (Anlage 1) ist auch bei der Verlängerung 
der  Gültigkeit  eines  Jagdscheins  abzugeben. 
Die Jagdbehörde trägt bei der Erteilung eines 
Jagdscheins die angegebene Gesamtfläche und 
gegebenenfalls die anteilige Gesamtfläche auf 
Seite 7 des Jagdscheins ein; die Eintragung ist 
mit dem Dienstsiegel zu versehen und zu unter- 
schreiben; die Spalten "Aufgliederung der Flä- 
che" auf den Seiten 8 bis 11 sind nur auszufül- 
len, wenn ein Jagdschein für einen Gültigkeits- 
zeitraum länger als ein Jahr erteilt wird. Wei- 
chen die Angaben in der Erklärung von den An- 
gaben im Jagdschein ab, sind die Angaben im 
Jagdschein entsprechend zu ändern. Eine 
Überschreitung der zulässigen Gesamtjagdflä- 
che führt zur Nichtigkeit des betreffenden 
Jagdpachtvertrages oder der Jagderlaubnis. Die 
Jagdbehörde ist nicht befugt, einen Jagdpacht- 
vertrag oder eine Jagderlaubnis wegen Über- 
schreitung der Gesamtjagdfläche zu beanstan- 
den. Für die Feststellung der Nichtigkeit ist die 
ordentliche Gerichtsbarkeit zuständig. Die Betei- 
ligten sollen darauf hingewiesen werden, dass 
eine Ahndung der Jagdausübung wegen Jagd- 
wilderei nach § 292 des Strafgesetzbuches oder 
nach § 39 Abs. 1 Nr. 3 BJagdG in Betracht 
kommt. 

 
12.9  Die Jagdbehörde führt über die ausge- 
stellten und verlängerten Jagdscheine eine Liste 
nach Anlage 4. Die Jagdbehörde legt für die 
Monate Januar bis April und Mai bis Dezember 
bis zum 20. des auf den Abrechnungszeitraum 
folgenden Monats der oberen Jagdbehörde eine 
Abrechnung über die vereinnahmten Gebühren 
und Jagdabgaben vor. Gleichzeitig ist die dem 
Land für den Abrechnungszeitraum zustehende 

Jagdabgabe an die Landeshauptkasse Sach- 
sen-Anhalt abzuführen. 
 
13.                          Zu § 25a 

(Anlagen zur Ausbildung 
von Jagdhunden) 

 
13.1 Das Tierschutzgesetz sieht ein eigen- stän-
diges Genehmigungsverfahren für Anlagen 
gemäß § 25a Abs. 1 und 2 nicht vor. Die Beteili- 
gung  der  zuständigen  Tierschutzbehörde  bei 
der Errichtung solcher Anlagen dient der Beach- 
tung der Vorschriften des Tierschutzgesetzes. 
 
13.2   Werden Schwarzwildgatter mit mehr als 
fünf Stücken Schwarzwild betrieben, besteht die 
Pflicht zur Anzeige nach § 43 Abs. 3 Satz 1 
Bundesnaturschutzgesetz. 
 
14.  Zu § 26  

(Abschussplan und Abschusskontrolle) 
 
14.1 Die Jagdbehörden legen der oberen 
Jagdbehörde die Abschussergebnisse des ab- 
gelaufenen Jagdjahres für alle Jagdbezirke ih- 
res Zuständigkeitsbereichs bis zum 15.5. eines 
jeden Jahres vor. Die obere Jagdbehörde legt der 
obersten Jagdbehörde eine Zusammenstellung 
der Abschussergebnisse des abgelaufenen 
Jagdjahres aller Jagdbezirke bis zum 1. Juni ei- 
nes jeden Jahres vor. 
 
14.2   Die Jagdbehörde darf die Revierinhaber 
zur Vorlage von Kopfschmuck und Unterkiefer 
des   erlegten   Schalenwildes  nur   auffordern, 
wenn die vorgesehene Veranstaltung spätes- 
tens drei Monate nach Vorlage der Streckenliste 
stattfindet. 
 
14.3  Die Einbeziehung eines Jagdbezirkes in 
eine Gruppenabschussplanung setzt das Ein- 
verständnis des Revierinhabers voraus. Eine 
Gruppenabschussplanung erfolgt in der Regel 
nur für aneinander grenzende Jagdbezirke. 
 
14.4   Die  Nationalparkverwaltung  Harz  stellt 
den Abschussplan für das in Sachsen-Anhalt 
liegende Gebiet des Nationalparks im Beneh- 
men mit dem Jagdbeirat des Landkreises Harz 
auf. 
 
14.5  Unfallwild und sonstiges Fallwild ist nicht 
auf die Erfüllung des Abschussplanes anzurech-
nen. Die Nachweispflicht in der Streckenliste 
bleibt hiervon unberührt. 

http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/docs/anlage/vvst/pdf/VVST-792000-ML-19910827-SF-A001.pdf


 

6 
 

 
 

15.                           Zu § 27 
(Jagd- und Schonzeiten) 

zu § 21 Abs. 3, § 22 BJagdG 

 
15.1  Elterntiere sind in der Setzzeit zur Auf- 
zucht notwendig (§ 22 Abs. 4 Satz 1 BJagdG), 
solange die Jungtiere alleine nicht oder nicht 
ohne erhebliche Beeinträchtigung ihrer Ge- 
sundheit überleben würden. 

 
15.2  Eine Bache ist zur Aufzucht notwendig, 
solange sie gestreifte Frischlinge führt. 

 
15.3   Die obere Jagdbehörde kann die Haltung 
eines Habichts zur Beizjagd auch dann gestat- 
ten, wenn dieser in einer Geflügelhaltung ge- 
fangen vorgefunden und einem Inhaber eines gü-
ltigen Falknerjagdscheins übergeben worden ist. 
Anträge sind der oberen Jagdbehörde über die 
untere Jagdbehörde vorzulegen. 

 
16.                           Zu § 29 

(Bestätigter Schweißhundführer); 
zu § 22a BJagdG 

 
16.1   Schweißhundführer   können   durch   die 
Jagdbehörde bestätigt werden, wenn sie 

 
a) jagdpachtfähig sind und einen Jahresjagd- 

schein besitzen, 
 
b) bereits drei Jahre lang einen Jagdhund auf 

Schweiß geführt haben und 
 
c) einen speziell auf Schweiß geprüften (Vor- 

prüfung, Verbandsschweißprüfung oder ver- 
gleichbare Prüfung auf einer 1 000 Meter 
langen Übernachtfährte) und in das Zucht- 
buch seiner Rasse eingetragenen Jagdhund 
führen, der über die entsprechende Eignung 
verfügt. Über die entsprechende Eignung ver-
fügen insbesondere Hunde der Rassen Han-
noverscher Schweißhund, Bayerischer Ge-
birgsschweißhund und Alpenländische 
Dachsbracke. 

 
Die obere Jagdbehörde kann Ausnahmen von 
den Voraussetzungen nach Satz 1 erteilen. Die 
Bestätigung ist zu widerrufen, wenn eine der 
Voraussetzungen nach Satz 1 entfallen ist. 

 
16.2   Den bestätigten Schweißhundführern ist 
ein Ausweis mit Lichtbild, Dienststempel und Un-
terschrift der Jagdbehörde zu erteilen. Der 
Dienstausweis bleibt Eigentum der Jagdbehörde 
und ist bei Widerruf zurückzugeben. Bestätigte 
Schweißhundführer sind der oberen Jagdbehör- 
de mit Name, Anschrift, Telefonverbindung, 
Name und Zuchtbuchnummer des Schweißhun- 
des anzuzeigen. Die obere Jagdbehörde teilt 
dem Landesjagdverband Sachsen-Anhalt e. V. 
diese Angaben zum Zwecke der Veröffentli- 
chung mit. 

17.  Zu § 32 
(Jagdschutzberechtigte); 

zu § 25 BJagdG 

 
17.1  Jagdaufseher werden durch den Revier-
inhaber bestellt und durch die Jagdbehörde nach 
Zustimmung durch die obere Jagdbehörde 
bestätigt. Sie müssen 
 
a) jagdpachtfähig sein und einen Jahresjagd- 

schein besitzen, 
 
b) nach ihrer Person die Gewähr dafür bieten, 

dass sie ihre besonderen Befugnisse nicht 
missbrauchen und, sofern sie nicht Revierjä- 
ger (Berufsjäger) oder forstlich ausgebildet 
sind, 

 
c) das allgemeine Recht der Gefahrenabwehr 

sowie das Strafrecht und das Strafprozess- 
recht soweit beherrschen, wie es für ihre Tä- 
tigkeit erforderlich ist und 

 
d) ausreichende Kenntnisse des Jagdbetriebes, 

des Jagdrechts, des Naturschutzrechts so- 
wie des Feld- und Forstordnungsrechts be- 
sitzen. 

 
Forstlich ausgebildet ist, wer ein Fachhoch- 
schulstudium in der Fachrichtung Forstwirtschaft 
oder ein forstwissenschaftliches Studium abge- 
schlossen oder die Laufbahnprüfung für eine 
Laufbahn des Forstdienstes abgelegt hat oder die 
Befugnis besitzt, eine forstliche Berufsbezeich-
nung zu führen, die der Amtsbezeichnung eines 
Forstbeamten im öffentlichen Dienst vergleich-
bar ist. 
 
17.2  Für den Nachweis der Voraussetzungen 
nach Nummer 17.1 Buchst. c und d ist eine Be- 
stätigung über die erfolgreiche Teilnahme an ei- 
nem Jagdaufseherlehrgang ausreichend. Der 
Bewerber kann auch verlangen, dass sich die 
Jagdbehörde von seinen Kenntnissen und Fä- 
higkeiten überzeugt. 
 
17.3   In den nichtverpachteten Eigenjagdbezir- 
ken des Bundes und des Landes haben die Re- 
vierleiter der Forstbetriebe die Befugnisse von 
bestätigten Jagdaufsehern. 
 
17.4   Jagdaufseher führen  einen  Dienstaus- 
weis. Dieser behält seine Gültigkeit bis zum W i- 
derruf der Bestellung durch den Revierinhaber 
und ist in diesem Fall der Jagdbehörde zurück- 
zugeben. Vordrucke für Dienstausweise können 
über die Fachverlage bezogen werden. Die Aus-
stellung erfolgt durch die Jagdbehörde. Für die 
nach Nummer 17.3 mit den Befugnissen von 
bestätigten Jagdaufsehern ausgestatteten For-
stbediensteten stellen die Bundes- und Landes-
forstbetriebe die Dienstausweise aus. 
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17.5   Der   Jagdaufseher   ist   berechtigt,   ein 
Dienstabzeichen nach dem Muster der Anlage 
5 zu tragen. Das Dienstabzeichen wird dem Jag-
daufseher auf Antrag von der Jagdbehörde aus-
gehändigt. Es bleibt Eigentum der Behörde; der 
Jagdaufseher hat es bei Beendigung seiner 
Tätigkeit zurückzugeben. Die Kontrollzahl des 
Dienstabzeichens ist auf seinem Dienstausweis 
zu  vermerken.  Die  Dienstabzeichen sind  von 
den Jagdbehörden zu beschaffen. Über die aus-
gegebenen Dienstabzeichen führt die Jagd- 
behörde eine Liste. Zurückgegebene Abzeichen 
können wieder verwendet werden. 

 
18.  Zu § 33 

(Aussetzen von Wild); 
zu § 28 BJagdG 

 
Siehe Nummer 2.1. 

 
19.  Zu § 40 

(Landesjägerschaft); 
zu § 37 BJagdG 

 
Als Landesjägerschaft (§ 40 Abs. 1 Satz 1) ist 
durch die oberste Jagdbehörde der Landes- 
jagdverband Sachsen-Anhalt e. V. mit Sitz in 
Langenweddingen anerkannt worden. 

 
20.          Zu § 41 (Kreisjägermeister) 

und zu § 42 (Jagdbeirat); 
zu § 37 BJagdG 

 
Das Vorschlagsrecht für den Kreisjägermeister 
und für den Vertreter der Jäger im Jagdbeirat ha-
ben die Mitgliedsvereine der Landesjägerschaft 
in dem jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien 
Stadt. Kommt ein gemeinsamer Vorschlag nicht 
zustande, nimmt die Landesjägerschaft selbst 
das Vorschlagsrecht wahr. Weist die Vertretung 
des Landkreises oder der kreisfreien Stadt einen 
Wahlvorschlag zurück, so haben die Vorschlags-
berechtigten einen zweiten Vorschlag mit 
mindestens drei Namen vorzulegen. Als Vertreter 
des Naturschutzes kann auch der Naturschutz-
beauftragte gewählt werden. 

 
21.     Zu § 44 (Ordnungswidrigkeiten); 

zu § 42 BJagdG 

 
Der Abschuss von Rehböcken in der Schonzeit 
bei  Bewegungsjagden  im  Herbst  und  Winter 
wird nicht als Ordnungswidrigkeit verfolgt, wenn 
er fahrlässig erfolgt ist. 

 
22.     Zu § 48 (Übergangsvorschriften) 

 
22.1   Entscheidend für die Stellung als Eigen- 
tümer ist grundsätzlich die Eintragung im 
Grundbuch. Eine vorübergehende Zuordnung in 
die Verfügungsmacht der bis 31.12.1994 tätigen 
Treuhandanstalt (THA; ab 1.1.1995 umbenannt 
in Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Son- 

deraufgaben; BvS) oder der Bodenverwertungs- 
und -verwaltungs GmbH (BVVG) hat Vorrang. 
Unbekannt ist ein Eigentümer daher nur, wenn 
eine eigentumsrechtliche Zuordnung nicht mög- 
lich ist. Ist die Fläche herrenlos, steht das Jagd- 
recht dem Land zu (§ 3 Abs. 2 BJagdG). Die 
damit verbundenen Rechte und Pflichten nimmt 
der Landesforstbetrieb wahr. 
 
22.2  Ist der Eigentümer bekannt und nur un- 
bekannten Aufenthalts, greift § 1911 BGB (Ab- 
wesenheitspflegschaft) ein.  Gehört die  Fläche 
zu einem Nachlass mit unbekannten Erben, fin- 
den  die  Vorschriften  der  Nachlasspflegschaft 
(§§ 1960, 1961 BGB) Anwendung. 
 
22.3   Der    Gemeindevorstand    handelt    bei 
Wahrnehmung der Befugnisse nach § 48 Abs. 1 
Satz 1 treuhänderisch im Interesse der unbe- 
kannten Eigentümer. Er handelt also weder für 
die  Gemeinde  noch  als  Notvorstand  für  die 
Jagdgenossenschaft. Bei der Interessenvertre- 
tung handelt es sich um eine pflichtgemäß zu 
erfüllende Amtspflicht. Eine etwaige Haftung rich-
tet sich daher nach Artikel 34 Grundgesetz i. V. 
m. § 839 BGB. Ist die Anzahl der treuhänderisch 
zu vertretenden Eigentümer unbekannt, besitzt 
der Gemeindevorstand neben der Stimme für die 
gesamte Fläche nur eine Stimme "nach Köpfen". 
Seine Stimme für die Gemeinde als Jagdgenosse 
bleibt unberührt. 
 
22.4   Der Gemeindevorstand hat für eine Aus- 
zahlung des Reinertrages der Jagdnutzungen (§ 
10 Abs. 3 BJagdG) für die unbekannten Eigen- 
tümer Sorge zu tragen. Die Einnahmen sind 
gewinnbringend, aber mündelsicher (§§ 1806, 
1807 BGB) auf einem einheitlichen Sonderkonto 
anzulegen. Über sie ist getrennt nach den ver- 
tretenen Flächen Buch zu führen. 
 
 

Abschnitt 3 
 
 

Schlussvorschriften 
 
23.          Sprachliche Gleichstellung 
 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in die- 
sem RdErl. gelten jeweils in männlicher und weib-
licher Form. 
 
24.    Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 
Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veröffentli- 
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt der Bezugs- 
RdErl. außer Kraft. 
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Anlage 1 

(zu Nummer 12.2 Buchst. a und Nummer 12.8) 
 

 
Erklärung über die Gesamtjagdfläche 

zum Antrag auf - Ausstellung - Verlängerung - 
eines Jahresjagdscheines 

 
 

 
Name: ………………………  Vorname: ……………………..  Wohnort: …………………… 

 

 
Hier ankreuzen: 

 

□ Ich bin in keinem Jagdbezirk als Eigentümer, Nießbraucher, Pächter oder auf Grund einer entgeltli- 

chen Jagderlaubnis zur Jagd befugt. 
 
□ Ich bin in folgenden Jagdbezirken zur Jagd befugt: 

 
Lfd. 
Nr. 

Ort und Bezeichnung 
des Jagdbezirkes 

Rechtsgrund der Jagdbefugnis (Eigen- 
tum, Nießbrauch, Allein-, Mit-oder Un- 
terpacht, Jagderlaubnis) 

Fläche, für die die Jagd- 
befugnis besteht in ha 

    

 
 

Gesamtfläche in ha: ............................. 
 

 
………………………….………...…..…… ………………………….………...…..…… 
Ort, Datum Unterschrift 

 

 
Erläuterungen: 

 
1.  Als Fläche ist einzutragen, sofern in einem Jagdbezirk 

 
 a) eine Person allein zur Jagd befugt ist: die gesamte Fläche; 
b) mehrere Personen als Mitpächter zur Jagd befugt sind: die anteilige Fläche (z. B. bei drei Mitpäch- 

tern ein Drittel); 
c)  entgeltliche Jagderlaubnisscheine erteilt sind: sowohl für den Revierinhaber als auch die Erlaub- 

nisnehmer die anteilige Fläche (wie bei Mitpächtern, z. B. ein Revierinhaber, zwei Erlaubnisneh- 
mer = ein Drittel Anteil). 

 
2.  Unterverpachtete Flächen sind von der Gesamtfläche abzuziehen. 

 
3.  Eine unentgeltliche Jagderlaubnis oder eine Erlaubnis zu Einzelabschlüssen ist nicht zu berücksichti- 

gen. Eine entgeltliche Jagderlaubnis ist auch dann voll zu berücksichtigen, wenn sie inhaltlich be- 
schränkt ist (z. B. nur für Niederwild oder nur für eine bestimmte Wildart). 

 
4.  Eine Jagdbefugnis als angestellter Jäger (z. B. Forstbeamter, Jagdaufseher) ist nicht zu berücksichti- 

gen. 
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Anlage 2 

(zu Nummer 12.4 Buchst. e) 
 

 
Erklärung zum Antrag auf Ausstellung eines Ausländerjagdscheines 

über die Zuverlässigkeit und Eignung nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 Bundesjagdgesetz 
 

 
Name, Vorname              ………………….........................................................  

geboren am                     ..................................................................................  

Staatsangehörigkeit    ..................................................................................  

Anschrift                          ………………………………………..……………….… 

                                         ..………………………………………..……………….… 
 

 
 
 
 
Ich erkläre, dass 

 

 
1. ich in den letzten fünf Jahren vor Abgabe dieser Erklärung nicht wegen einer Straftat rechtskräftig 

verurteilt worden bin, 
 

 
2.    gegen mich kein rechtskräftiges Waffenverbot besteht, 

 

 
3.    mir weder in Deutschland noch im Ausland eine Jagderlaubnis versagt oder entzogen wurde, 

 

 
4.    ich nicht von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln abhängig bin, 

 

 
5. keine gesundheitlichen, körperlichen oder psychischen Gründe vorliegen, die den vorsichtigen und 

sachgemäßen Umgang mit Waffen und Munition ausschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..……            ………………………………………..……………….… 
Ort, Datum                                                          Unterschrift 
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Anlage 3 

(zu Nummer 12.5 Buchst. b) 
 
 

 
Erklärung zum Antrag auf Ausstellung oder Verlängerung eines Jagdscheines 

 

 
1. Mein Jagdschein wurde mir nicht entzogen; eine Sperrfrist (§§ 18, 41 Abs. 2 BJagdG) besteht nicht. 

 
2. Ich bin in den letzten fünf Jahren vor Abgabe dieser Erklärung nicht wegen einer Straftat rechtskräf- 

tig verurteilt worden. 
 
3. Gegen mich ist kein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren oder gerichtliches Strafverfahren an- 

hängig. 
 
4. Gegen mich ist in den letzten zwei Jahren vor Abgabe dieser Erklärung keine Geldbuße von mehr 

als 500 € wegen Verstoßes gegen eines der folgenden Gesetze verhängt worden: Waffengesetz, 
Sprengstoffgesetz, Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, Jagdgesetze, Tierschutzgesetz, Na- 
turschutzgesetze. 

 
5. Ich bin voll geschäftsfähig und stehe nicht unter Betreuung. 

 
6. Gegen mich sind keine Verfügungen einer Strafverfolgungsbehörde oder einer Verwaltungsbehörde 

und keine gerichtlichen Entscheidungen ergangen, aus der sich ergeben könnte, dass ich ge- 
schäftsunfähig, in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, trunksüchtig, rauschmittelsüchtig, geistes- 
krank oder geistesschwach bin. 

 

 
Für den Fall, dass einer der vorgenannten Punkte nicht zutrifft und zu streichen ist, sind die Gründe 
nachfolgend anzugeben: 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………..…… ………………………………………..……………….… 
Ort, Datum Unterschrift 
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Anlage 5 
(zu Nummer 17.5) 

 
 

Muster des Dienstabzeichens für bestätigte Jagdaufseher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


